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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 25. ——

(Nr. 2364.) Berordnung, betreffend die Vertheilung der Einkünfte erledigter katholischer

Kuratstellen im Bisthum Paderborn und in den auf der rechten Rhein-

Seite gelegenen Theilen des Erzbisthums Cöln und der Biskhümer Münster

und Trier. Vom 3. Juli 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Känig von
Preußen 2c. 2c. ·

verordnen zur Herstellung eines gleichformigen Verfahrens in Beziehung auf

die Vertheilung der Einkunfte erledigter katholischer Kuratstellen im bischoflichen
Sprengel von Paderborn und in den auf der rechten Rheinseite gelegenen Thei-

len des Erzbisthums Coln und der Bisthumer Munster und Trier, auf den

Antrag Unseres Staatsministeriums und nach Vernehmung des Gutachtens der

betreffenden erzbischoflichen und bischoflichen Ordinariate, was folgt:
S. 1.

Wird eine katholische Kuratstelle durch den Tod des Inhabers erledigt,

so verbleibt dessen Erben das mit der Stelle verbundene Einkommen noch wah-

rend dreier Monate, vom isten desjenigen Monats an gerechnet, der auf den

Sterbemonat folgt, gegen die Verpflichtung zur Tragung aller mit Verwaltung

der Stelle verbundenen Kosten und Lasten.

Die bischofliche Behorde bestellt wahrend dieser Zeit den Administrator
und bestimmt auch dessen Remuneration. — Demselben muß das zu seinem

Bedarf erforderliche Gelaß in der Amtswohnung sofort eingeraumt werden.
S. 2.

Zur Bestimmung des Antheils der Erben an dem Einkommen (s§. 1.)

wird dessen Jahresbetrag vom 1. Januar bis zum 31. Dezember berechnet und

dieser nach Verhältniß der Zeit getheilt.
S. 3.

Die Bestimmung des §. 2. findet auch auf die Pacht= und Miethgelder
der zu der Stelle gehörigen Gärten , Aecker, Wiesen und anderen Grundstücke

Anwendung. — Sind die Grundstücke durch Selbsiewirrhschaftung genutzt
Jabrgang 1843. (Xr. 2364.) wor-

(Ausgegeben zu Berlin den 15. August 1843.)
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worden, so werden die Fruchte nach deren Einsammlung, so wie die Kosten der

Einsaat und Bestellung durch zwei Sachverstandige abgeschatzt.
Der Ueberschuß, welcher sich nach dem aus den Abschatzungen beider

Taxatoren gezogenen Mittelsatze ergiebt, wird in gleicher Art wie das Pachtgeld

getheilt. Von den beiden Sachverstandigen wird der Eine durch die Erben

und der Andere durch den Nachfolger im Benefizium, oder falls dieser noch

nicht ernannt ist, durch den Vertreter des erledigten Benefizii gewahlt. Findet

die Wahl Widerspruch, so geht solche auf den kompetenten Land-Dechant uber.

S. 4.

Stolgebühren und Oblationen für geistliche Handlungen bleiben von den

zur Theilung kommenden Einkünften (I8. 1—3.) ausgeschlossen, und werden

ganz von demjenigen bezogen, welcher die Handlung verrichtet hat. Dasselbe
gilt von Memorien= und Anniversarien-Stipendien, selbst wenn solche bei der

Dotation der Stelle dem Kurat-Geistlichen auf sein Amts-Einkommen besonders

angerechnet seyn sollten.
. 5.

Die Auseinandersetzung wird durch die bischöfliche Behörde geleitet und
festgestellt.— Den Betheiligten ist gegen deren Emscheidung die Berufung auf

rechtliches Gehör gestattet; es muß aber solche binnen 4 Wochen, von dem Tage

an gerechnet, an welchem ihnen die Entscheidung bekannt gemacht worden ist,

eingelegt werden. Auch kann die bischöfliche Behörde, wenn sie es für zweck-

mäßig erachtet, selbst die Sache auf den Rechtsweg verweisen.

4. 6.

Ergeben sich bei der Auseinandersetzung streitige Fragen, worüber die

gegenwärtige Verordnung keine Bestimmung enthält, so finden bei der Entschei-
dung die Vorschriften des Civilrechts, insbesondere die vom Nießbrauche, An-

wendung.
 1

Diesenigen Inhaber von Kuratstellen, welche zu deren definitivem titulir-

ten Besitze vor Publikation der gegenwärtigen Verordnung gelangt sind, und

ihren Vorgängern oder deren Erben das Amts= oder Nachfahr, oder beides

haben zugestehen müssen, dafür aber ein Gleiches bei ihrem dereinstigen Abgange
oder zu Gunsten ihrer Erben zu erwarten hatten, behalten den Anspruch hierauf

unverkürzt; ihre Nachfolger müssen diesen Anspruch gegen sich gelten lassen, er-
halten aber dennoch nur Anspruch auf die im §. 1. besiimmten Rechte.

 l*
Sollte die Wiederbesetzung der erledigten Stelle sich über die Zeit hin-

aus verzögern, in welcher die Erben des Benefizigten das Einkommen der Sielle

zu
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zu genießen haben, so ist das hieraus entstehende Ersparniß nach nadherer Be-
stimmung der bischsflichen Behörde zum Besten des Benefizii zu verwenden.

S. 9P.

Die vorstehenden Bestimmungen (§M. 1—S.) finden keine Anwendung,
wenn eine Stelle durch Versetzung oder durch Amtsentsetzung erledigt wird.

In dem Falle einer Versetzung tritt der Versetzte mit demjenigen Tage aus

dem Genusse des Einkommens seiner bisherigen Stelle, an welchem er zum Ge-

nusse des Einkommens der neuen Stelle gelangt; in dem Falle einer Amtsenc=

setzung verliert der Entsetzte dasn Einkommen seiner bisherigen Stelle mit dem

Tage der Rechtskraft der Entscheidung.
S. 10.

Die Rechte der Administratoren einer erledigten Kuratstelle auf das mit

der Stelle verbundene Einkommen sind lediglich nach den Bedingungen zu be-

urtheilen, unter denen ihnen die Verwaltung aufgetragen worden ist.
5. 11.

Alle den Gegenstand der gegenwärtigen Verordnung betresffende dltere

Gesetze, Verordnungen, Statuten, Kapitelsbeschlüsse, bischöfliche Ordinationen
und Observanzen werden hiermit aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedruck-
tem Königlichen Inssegel.

Gegeben Sanssouci, den 3. Juli 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Hrinz von Preußen.

v. Bopyen. Mühler. Gr. v. Alvensleben. Eichhorn. v. Thile.

v. Savigny. Frh. v. Bülow. Gr. v. Arnim.

(Nr. 2368 — 2365.) 45“ (Nr. 2365.)
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(Nr. 2365.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 3. Juli 1843., betreffend das öffentliche Ausge-

bot verloren gegangener Hypothekendokumente über Domainenabgaben und

Inventariengelder, zum Zwecke der Amortisation.

A-- dem Berichte des Staatsministeriums vom 8. v. M. habe Ich ersehen,

daß in neuerer Zeit mehrmals ganze Registraturen der Verwaltungsbehörden

mit den darin aufbewahrten Hypothekendokumenten über Domainenabgaben und

Inventarienkapitalien durch Brand zerstärt, und dadurch die Nothwendigkeit
herbeigeführt worden, zum Behuf der Amortisation dieser Dokumente das in

der allgemeinen Hypothekenordnung Titel 2. S§. 277—282.,undinderall-

gemeinen Gerichtsordnung Theil 1. Tirel 51. I§, 115 — 118. vorgeschriebene,

mit bedeutenden Kosten und Weiterungen verbundene Aufgebotsverfahren ein-

zuleiten. Da nach den bestehenden Einrichtungen eine unbefugte Disposstion
über dergleichen bei den Behörden aufbewahrte Dokumente, welche im Falle des

Verlustes derselben ein Aufgebot nöthig machte, nicht stattfinden kann, so will
Ich nach dem Antrage des Staatsministeriums hierdurch Folgendes bestimmen:

1) Sind Hypothekendokumente über Domainenabgaben und Inventarien=

Kapitalien bei den Behörden verloren gegangen, so soll es zur Amortisa=

tion derselben des erwähnten Aufgebotsverfahrens nicht weiter bedürfen,
zu diesem Zwecke vielmehr genügen, wenn von der betreffenden Regierung

der im Allgemeinen Landrechte Theil 1. Titel 16. 58. 126. u. f. vorge-

schriebene Mortifikationsschein und zugleich ein Aktest darüber ausgestellt
wird, daß über die Forderung, welche Gegenstand des Dokuments ist, zu

Gunsten eines Dritten nicht verfügt worden sev.

Auf Grund dieses Mortifkationsscheins und Attestes können in Stelle
der verlornen Dokumente mit Einwilligung des Schuldners neue ausge-

fertigt, imgleichen die bereits abgelösten Domainenabgaben und bezahlten
Inventarienkapitalien, wenn zugleich die Ablösungsurkunde oder Quittung

in vorschriftsmiaßiger Form beigebracht wird, im Hppothekenbuche ge-

löscht werden.

Diese Bestimmungen sind durch die Gesetzsammlung zur öffemlichen
Kenntniß zu bringen.

Sanssouci, den 3. Juli 1843.

Friedrich Wilhelm.

2

An das Scaateministerium.

(Nr. 2366.)



(Nr. 2366.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 14. Juli 1843., für das Herzogthum Wefipha-

len, betreffend die Gültigkeit der Rechtsgeschäfte, welche seit dem 1. Januar

1840. von den Landgemeinden und Städten abgeschlossen worden sind und

bis zur Einführung der Landgemeindeordnung vom 31. Oktober 1841. und

wo die Städteordnung nicht eingeführt worden ist, bis zur Einrichtung der

Gemeindeverfassung, noch werden abgeschlossen werden.

Zu Beseitigung der Zweifel in Betreff der Gultigkeit der Rechtsgeschafte,

welche im Herzogthum Westphalen seit dem 1. Januar 1840. von Landgemein-

den bis zur Einfuhrung der Landgemeindeordnung vom 31. Oktober 1841. und

von Stadten, wo die Stadteordnung auf Grund der Order vom 18. März

1835. nicht eingefuhrt worden, bis zu der nach Maaßgabe der Verordnung vom

31. Oktober 1841. erfolgten Einrichtung der Gemeindeverfassung abgeschlossen

worden sind, oder noch werden abgeschlossen werden, bestimme Ich hierdurch in

Berücksichtigung des dieserhalb von dem Landtage der Provinz Westphalen ge-

machten Antrages und auf den Bericht des Staatsministeriums vom 30. v. M.,

daß es zur Gültigkeit der gedachten Rechtsgeschäfte für ausreichend angesehen
werden soll, wenn bei denselben den in Meiner Order vom 30. Mai 1841. be-

zeichneten Erfordernissen genügt ist.— Diese Bestimmung ist durch die Gesetz-

Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Sanssouci, den 14. Juli 1843.

Friedrich Wilhelm.

An das Staateministerium.

(Nr. 2160 — 267.) (Nr. 2367.)
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(Nr. 2367.) Verordnung, betreffend die Einlegung der Rechtsmictel. Vom 21. Juli 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 2c.

haben Uns die Bedenken vortragen lassen, welche aus der Vorschrift des s. 10.

der Verordnung vom 5. Mai 1838. wegen Einführung eines gleichmäßigen

Verfahrens bei Insinuation der Erkenntnisse und bei Einlegung der Rechtsmit-

tel in Beziehung auf die Vollstreckung ergangener Urtheile und die Attestirung

ihrer Rechtskraft enrstanden sind.
Zur Beseitigung dieser Bedenken verordnen Wir auf den Antrag Unse-

res Staatsministeriums und nach erfordertem Gutachten einer aus Mitgliedern

des Staaksraths ernannten Kommission für alle Landestheile Unserer Monarchie,

in welchen die Allgemeine Gerichtsordnung Gesetzeskraft hat, was folgt:
– 1.

Die Frist zur Einlegung jedes zulässigen Rechtsmittels ist nur dann ge-

wahrt, wenn dasselbe innerhalb der gesetzlich dazu bestimmten Zeit bei demjenigen

Gerichte angebracht wird, welches das Erkenntniß erster Instanz abgefaßt hat.
In A gssachen ist das Rechtsmittel stets bei den die Aus-

einandersetzung leitenden General=Kommissonen oder den ihre Stelle verrretenden

Regierungs-Abeheilungen anzumelden.
Nur diesenige Behörde, bei welcher hiernach das Rechtsmittel angebracht

werden muß, ist die Rechtskraft eines Erkenntnisses zu artestiren befugt.
· 8·2·

Der Appellationsrichter hat das von ihm abgefaßte Erkenntniß, Behufs
der Insinuation an die Partheien, an diejenige Behorde, bei welcher das Rechts-

mittel anzubringen ist (§. 1.), zu übersenden.
Nur die Mittheilung der Abschriften des Erkenntnisses an die Manda-

tarien kann durch den Appellationsrichter unmittelbar erfolgen.
5 3.

Alle der gegenwärtigen Verordnung entgegenstehende gesetzliche Bestim-
mungen, namentlich der §. 10. der Verordnung vom 5. Mai 1838., die Order

vom 19. März 1839. und die Order vom8. August 1832. Nr. 2. werden aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel.
Gegeben Sanssouci, den 21. Juli 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
v. Müffling. Mühler. v. Savigny.

Beglaubigt:
Bornemann.

(Nr. 2368.)
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(Nr. 2368.) Verordnung über die Befugniß der Justiz-Kommissarien zur Anfertigung und

Legalisirung von Rechtsschriften aller Art. Vom 21. Juli 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Hreußen rc. 4c.

verordnen über die Befugniß der Justiz-Kommissarien zur Anfertigung und

Legalisirung von Rechtsschriften, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums
und nach erfordertem Gutachten einer aus Mitgliedern des Staatsraths ernann-

ten Kommission für diejenigen Provinzen Unserer Monarchie, in welchen die
Allgemeine Gerichtsordnung Gesetzeskrast hat, was folgt:

S. 1.

Jeder Justiz-Kommissarius soll fortan, ohne Einschränkung auf einen
Gerichtsbezirk, befugt seyn, Vorstellungen, Eingaben und Schriften aller Art,
welche in Prozeß= oder andern Rechtsangelegenheiten einem Gerichte einzu-

reichen sind, für Andere anzufertigen oder zu legalisiren.
8. 2.

Ist der Justiz-Kommissarius bei dem Gerichte, welchem die Schrift ein-

gereicht werden soll, nicht angestellt, so muß derselbe außer dem Datum und der

Namensunterschrift sein Dienstsiegel beifügen.
5. 3.

Justiz-Kommissarien, welche diese Vorschrift nicht beobachten, verfallen
in eine Ordnungsstrafe.

 e

Die Parthei, welche sich eines bei dem kompetenten Gericht nicht ange-

stellten Justiz-Kommissarius zur Anfertigung oder Legalisirung von echtsschrif-
ten bedient, kann die Erstattung der dafür gezahlten Gebühren und Auslagen

von dem zur Kostentragung verpflichteten Gegentheil nur in so weit fordern,

als dadurch keine Vermehrung der Kosten entstanden ist.
8. 5.

Die Ordnungsstrafen, welche ein Justiz-Kommissarius aus Veranlassung
der von ihm angeferrigten oder legalisirten Rechtsschriften in dem §. 3. gedach-

ten Falle, so wie aus andern Gründen verwirkt hat, kann das Gericht, bei

welchem die Rechtsschrift eingereicht worden, auch dann festsetzen, wenn der

Justiz-Kommissarius bei demselben nicht angestellt ist.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel.
Gegeben Sanssouci, den 21. Juli 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
v. Müffling. Mühler. v. Savigny.

Beglaublgt:
Bornemann.

(Nr. 2368 — 2369.) (Nr. 2369.)
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(Nr. 2369.) Deklaration der die Alimentarionspflicht der Verwandten betreffenden 64. 63.

und -251. Titel 2. und 46.14. 15. Titel 3. Theil II. des Allgemeinen

Landrechts. Vom 21. Juli 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 2c.

Zur Beseitigung der Zweisel, welche bei der Anwendung der die Alimentations-
pflicht der Verwandten betreffenden Ss. 63. und 251. Titel 2. und s§. 14. 15.

Titel 3. Theil II. des Allgemeinen Landrechts entstanden sind, erklären wir auf

den Antrag Unseres Staatsministeriums und nach erfordertem Gurachten einer
aus Mitgliedern des Staatsraths ernannten Kommission,

daß bei Prozessen gegen Eltern, Kinder und Geschwister über die Er-

füllung ihrer gesetzlichen Alimentationspflicht dem Kläger nicht obliegt,
zur Begründung seiner Klage den Nachweis zu führen, daß der Der-

klagte hinreichende Kräfte und Vermögen besitze, seiner Verbindlichkeit
zu genügen, dem Verklagten jedoch unbenommen bleibt, die aus seinem

persönlichen und Vermögensverhältnissen zu entnehmenden, dem Anspruche

entgegenstehenden Gründe als Einwendungen geltend zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel.
Gegeben Sanssouci, den 21. Juli 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Mäffling. Mühler. v. Savigny.

Beglaubigt:

Bornemann.

(Nr. 2370.)
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(Nr. 2770.) Verordnung über die Grundsätze, wonach der Werth des Streiégegenstandes in
Civil-Prozessen zu berechnen if. Vom 21. Juli 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Käuig von

Hreußen 2c. 24c.

haben die Vorschriften der Prozeß-Ordnung und der Einleitung zur allgemeinen

Gebühren-Taxe vom 23. August 1815. über die Ermittelung und Feststellung

des Werths streitiger Gegenstände, sofern dieser Werrh auf den Prozeß, insbe-
sondere auf die Bestimmung des kompetenten NRichters, die Prozeßart, die Zu-
lassung von Rechtsmitteln, und die Ansetzung der Kosten von Einftuß ist, einer

Prüfung unterwerfen lassen, und verordnen auf den Antrag Unseres Staats-
Ministeriums und nach erfordertem Gutachten einer aus Mitgliedern Unseres

Staatsraths ernannten Kommission für alle Provinzen Unserer Monarchie, in
welchen die allgemeine Gerichtsordnung Gesetzeskraft hat, so wie auch für den
Osftrheinischen Theil des Regierungsbezirks Coblenz was folgt:

S. 1.

Der Werth des Gegenstandes eines Rechtsstreites wird durch den Ka-

pitalswerth desselben und die rückständigen Nutzungen, Zinsen und Früchte be-

stimme, so weit der ursprüngliche, oder im Laufe der ersten Instanz veränderte

Klageantrag darauf gerichtet ist, oder die Nutzungen, Zinsen und Früchte von

Amtswegen zuerkannt werden müssen.
Der Zeitpunkt, bis zu welchem die rückständigen Nutzungen, Zinsen und

Früchte zu berechnen sind, wird durch den Tag der Einreichung der Klage, und
wenn eine Vervollständigung derselben verfügt worden, durch den Tag der Ein-

reichung der vervollständigten Klage bestimmt.
Dagegen bleiben von der Berechnung ausgeschlossen:

a) die Nutzungen, Zinsen und Früchte, welche erst während des Prozesses
aufgelaufen oder entstanden sind,

b) die während des Prozesses entstandenen Schäden und Kosten, so wie

alle im Werthe des streitigen Gegenstandes eingetretene Veränderungen.

 *ieeWs

Bei Einlegung eines Rechtsmittels wird außerdem von der Berechnung

ausgeschlossen, was in diesem Zeitpunkte unter den Prozeß führenden Partheien

nicht mehr streitig ist.
S. 3.

Die Berechnung wird in Preußischem Silbergelde angelegt. Preußisches
Gold wird zu dem Werthe, wozu es in Unseren Kassen angenommen wird,

Jahrgang 1833. (Jr. 2370.) 46 frem-



fremdes Gold nach dem Tageskurse berechnet. Bei Vergleichung anderer frem-
der Geldsorten mit Preußischem Gelde wird die von dem Staatsministerium

unter dem 27. November 1821. (Gesetzsammlung Seite 190.) bekannt gemachte

Tabelle zum Grunde gelegt. Wer ein von dieser Tabelle abweichendes Verhalt-

niß behauptet, muß daruber den Beweis fuhren.

8. 4.

Bei wiederkehrenden immerwahrenden Nutzungen wird der funf und

zwanzigfache, bei Nutzungen, deren kunftiger Wegfall gewiß, deren Dauer aber
unbestimmt ist, der zwolf und einhalbfache Betrag einer Jahresleistung als deren

Kapitalswerth angenommen.

Auf eine bestimmte Zeit eingeschrankte periodische Nutzungen werden fur
die ganze Zeit ihrer Dauer zusammengerechnet, jedoch nur so weit, daß der Ka-

pitalswerth der immerwahrenden Nutzungen niemals uberschritten werden darf.

Ruckstande periodischer Nutzungen werden jederzeit zusammengerechnet.
Sie treten dem Kapitalswerthe hinzu, wenn die Nutzungen selbst mit den Ruck-

ständen Gegenstand des Prozesses sind.

 5.

Die Ermittelung, zu welchem Werthe der Streitgegenstand anzunehmen
ist, soll während der Instruktion in erster Instanz erfolgen, sowohl um den

Kostenansatz darnach zu bestimmen, als auch um die Grundlage für die Beur-

theilung der Zutässigkeit der Rechtsmittel, oder anderer im Prozesse von der

Höhe des Sereitgegenstandes abhängigen Wirkungen zu gewinnen.

 6.

Der Richter hat daher, wenn der Werth des Streitgegenstandes nicht

klar vorliegt, die Partheien darüber zu hören. Dieselben sind verpflichtet, eine

Erklärung abzugeben. Gegen denjenigen, der sich nicht erklärt, gilt die Angabe
des andern Theils. Sind die Angaben in dem Maaße, als es darauf im Pro-

zesse zur Bestimmung der von der Höhe des Streitgegenstandes abhängigen

Wirkungen ankommt, verschieden, und kommt eine Einigung nicht zu Stande,

so gile die höhere Angabe bis dahin, daß vom Gegentheil der Minderwerth be-
wiesen wird.

S. 7.

Wird ein solcher Beweis des Minderwerths angetreten, so ist die Ver-

anschlagung nach den allgemeinen Vorschriften über Aufnahme gerichtlicher Taxen
zu veranlassen, jedoch mit solgenden Modifkationen:

1) Leistungen, deren Werh sich nur nach jährlichen Durchschiten te-
stim-



stimmen läße, sind nach den Grundsätzen der für die betreffenden Lan-
destheile geltenden Ablösungsordnungen zu veranschlagen, und soll die-
serhalb, wenn eine Parthei es verlangk, ein Gutachten der Auseinander=

setzungsbehörde eingeholt werden.
2) Der Werth von Bergwerksantheilen ist nach dem Gutachten des

Ober-Bergamts der Provinz anzunehmen.
3) Auf den außerordentlichen Werth ist bei der Abschätzung nur dann

Rücksicht zu nehmen, wenn derselbe Gegenstand des Sereites ist.

S. 8S.

Hinsichtlich der Grundgerechtigkeiten behalt es, was den Kostenansatz be-
trifft, bei den Vorschriften des §S. 7. der Einleitung zur allgemeinen Gebuhren-

Taxe vom 23. August 1815. sein Bewenden. In Betreff des Rechtsmittels

der Appellation werden dieselben zu den Gegenstanden, die nicht in Gelde ab-

zuschatzen sind, gerechnet, und in Betreff des Rechtsmittels der Revision bewen-
det es bei den §. 8. der Verordnung vom 14. Dezember 1833. (Gesetzsammlung

Seite 302.)
Andere als die in der Verordnung vom 14. Dezember 1833. bezeichne-

ten Grundgerechtigkeiten sind als ein das Rechtsmittel der Revision zulassender

Streitgegenstand zu betrachten, wenn dies nach ihrem Werthe fur einen der

streitenden Theile der Fall seyn wurde. Hienach ist auf den Werth für denje-
nigen der streitenden Theile, der den Werth höher angiebt, Rücksicht zu nehmen.

Eine Ermäßigung seiner Angabe (§S. 7.) kann auf eingeholtes Gutachten von

Sachverständigen durch eine Festsetzung des Richters erfolgen. Im zweifelhaf-
ten Falle ist jedoch das Rechtsmittel zu gestatten.

Damit bei Grundgerechtigkeiten für den Fall einer theilweisen Aberken-

nung oder Zuerkennung die Zuldssigkeit des Rechtsmittels nicht zweifelhaft werde,

ist die Dernehmung der Partheien über deren Werth, so weit es geschehen kann,

auf die einzelnen in Anspruch genommenen Rechte zu richten.

5 . 9.

Eine wiederholte Abschätzung (6. 7.) oder die Einholung eines neuen Gut-

achtens (. 8.) kann nur auf Antrag und nur von dem in höherer Instanz er-

kennenden Richter veranlaßt werden, dessen Ermessen alsdann überlassen bleibe,
welches Gewicht auf die etwa veranlaßten neuen Ermittelungen zu legen ist.

S. 10.

In allen Fallen, in welchen mehrere Personen als Klager oder Verklagte
in einem Prozesse zugelassen worden sind, ist die Zulassigkeit der Rechtsmitte

nach dem Gesammtbetrage der Forderungen oder Leistungen der mehreren Streit-

genossen zu beurtheilen.
(Fr. 2270.) Da-



Dabei, kommt Da, wo die Allgemeine Gerichtsordnung Gesetzeskraft hat,
auch der s. 14a.Titel 14. Theil I. zur Anwendung.

S. 11.

Alle Vorschriften der bisherigen Gesetze, insbesondere 8. 3. Nr. 1. und 2.

Titel 14. §s. 2. Titel 26. Theil I. der Allgemeinen Gerichtsordnung, §. 130. des

Anhangs zu derselben, und die Ss. 6. und 8. der Einleitung zur Allgemeinen

Gebühren-Tare vom 23. August 1815. werden, so weit sie der gegenwärtigen

Verordnung entgegenstehen, hierdurch aufgehoben.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-

tem Königlichen Insiegel.
Gegeben Sanssouci, den 21. Juli 1843.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Müffling. Mühler. v. Savignp.

Beglaubigt:

Bornemann.
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